
Landtag Nordrhein-Westfalen 
 
 

Artikel III 
 

Gesetz zur Überleitung von Lehrkräften mit den Befähigungen für die Lehrämter für die 
Sekundarstufen I und II an Gymnasien und Gesamtschulen in die Besoldungsgruppe A 

13 (höherer Dienst) 
 

 
1) Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes  

 
Das Gesetz über die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lehreraus-
bildungsgesetz – LABG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.09.1998 
(GV.NRW. S. 564), geändert durch Gesetz vom 15.06.1999 (GV.NRW. S. 386), wird wie 
folgt geändert:  
 
§ 10 wird wie folgt geändert:  
 
a) Es wird folgender Absatz 1 eingefügt:  

 
Wer  die Befähigungen für das Lehramt für die Sekundarstufe I und für das Lehramt 
für die Sekundarstufe II erworben hat, besitzt gleichzeitig die Befähigung für das 
Lehramt am Gymnasium nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 7 des Gesetzes über die 
Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen (Lehrerausbildungsgesetz – LABG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.03.1969 (GV.NRW.S. 176), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18.12.1973 (GV.NRW.S. 567).  
 

b) Die bisherigen Absätze 1 bis 4 werden Absätze 2 bis 5.  
 
 

2) Überleitungsregelungen 
 
(1) Mit Wirkung vom 1. Januar 2002 sind  
 

1) alle Lehrkräfte (Bes.Gr. A 12 oder A 13 - gehobener Dienst - ) an Gymnasien mit 
den Befähigungen für das Lehramt für die Sekundarstufe I und für das Lehramt 
für die Sekundarstufe II  
 
und 
 

2) die Lehrkräfte (Bes.Gr. A 12 oder A 13 - gehobener Dienst -) an Gesamtschulen, 
die spätestens im Schuljahr 1996/1997 eingestellt worden sind, mit den 
Befähigungen für das Lehramt für die Sekundarstufe I und für das Lehramt für die 
Sekundarstufe II   

 
in die Besoldungsgruppe A 13  (höherer Dienst)    - Studienrätin / Studienrat –  
übergeleitet und in eine entsprechende Planstelle eingewiesen. 
 
 
(2) Die Mitteilung über die Einweisung in die Planstelle steht der Aushändigung der 
Ernennungsurkunde nach § 8 Abs. 2 des Beamtengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (LBG) gleich. § 53 Abs. 3 der Laufbahnverordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen (LVO) findet entsprechende Anwendung. Bei Lehrkräften, die sich zum 
Zeitpunkt der Überleitung noch in der laufbahnrechtlichen Probezeit befinden, wird - 
abweichend von § 23 Abs. 3 Satz 2 LBG - die im vorherigen Amt bereits abgeleistete 
Probezeit (§ 52 Abs. 2 Nr. 2 LVO)  auf die laufbahnrechtliche Probezeit (§ 52 Abs. 2 
Nr. 1 LVO) angerechnet. § 52 Abs. 3 letzter Satz i.V.m. § 39 Abs. 4 LVO findet keine 
Anwendung.  
 



(3) Dauert bei den in Abs. 1 genannten Beamtinnen und Beamten eine 
Gehaltskürzung nach § 9 der Disziplinarordnung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(DO NW) über den 31. Dezember 2001 hinaus an oder befinden sie sich am 1. 
Januar 2002 noch in der Beförderungssperre des § 10 Abs. 2 DO NW, wird die 
Überleitung bis zum Ablauf der Beförderungssperrfrist hinausgeschoben. Gleiches 
gilt für Lehrkräfte, die am 31. Dezember 2001 gemäß § 91 DO NW vorläufig des 
Dienstes enthoben sind. 
 
     
  

Artikel IV 
 

In-Kraft-Treten 
 

Das Gesetz tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. 
 


